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BETREFF Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes 
ANLAGE - 4 ­

Anliegenden Gesetzentwurf mit Vorblatt und Begründung nebst Beschlussvorschlag und 

Sprechzettel für den Regierungssprecher übersende ich mit der Bitte, seine Behandlung für 

die Kabinettsitzung am 25. August 2010 als ordentlichen Tagesordnungspunkt vorzusehen. 

Der Gesetzentwurf trifft Regelungen zum Schutz der personenbezogenen Daten von Bewer­

bern und von Beschäftigten im Beschäftigungsverhältnis. Er trifft hierzu insbesondere Rege­

lungen zum Fragerecht des Arbeitgebers, zur Zulässigkeit ärztlicher und sonstiger Untersu­

chungen, zur Videoüberwachung von nicht öffentlich zugänglichen Betriebsstätten, zur Nut­

zung von Telekommunikationsdiensten am Arbeitsplatz sowie zum Einsatz von Ortungssys­
temen und biometrisehen Verfahren im Beschäftigungsverhältnis. Darüber hinaus sind Vor­

schriften über die Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung zum Zweck 

der Leistungs- und Verhaltenskontrolle, der Korruptionsbekämpfung sowie der Überprüfung, 
ob die im Beschäftigungsverhältnis zu beachtenden Regeln eingehalten werden, Gegenstand 
des Entwurfs. 

Der Gesetzentwurf bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. 
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SEITE 2VON 2 Die Vorschriften nach Kapitel 6 GGO sind beachtet worden. 

Das Bundesministerium der Justiz hat die Rechtsprüfung durchgeführt. 

Alle Bundesministerien sowie der Nationale Normenkontrollrat beim Bundeskanzleramt wa­
ren beteiligt. Die Länder und die betroffenen Verbände hatten Gelegenheit zur Stellungnah­

me. Die Stellungnahme des Normenkontrollrates ist beigefügt. 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit war beteiligt. 

Mit dem Gesetzentwurf werden neue Informationspflichten für Arbeitgeber gegenüber ihren 

Beschäftigten eingeführt. Von den damit verbundenen Bürokratiekosten sind die Wirtschaft 
als privater Arbeitgeber und die Verwaltung als öffentlicher Arbeitgeber gleichermaßen be­

troffen. Zusätzliche Kosten für die Wirtschaft und die Verwaltung entstehen nicht. Auch fur 

die BürgeriIUlen und Bürger sind keine zusätzlichen Kosten zu erwarten. Auswirkungen auf 

Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind 

nicht zu erwarten. 

Der Gesetzentwurf hat keine gleichstellungspolitischen Auswirkungen. 
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Beschlussvorschlag 
 
 

Die Bundesregierung beschließt den vom Bundesminister des Innern vorgelegten 

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes. 
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Sprechzettel für den Regierungssprecher 
 
 
Die Bundesregierung hat heute den vom Bundesminister des Innern vorgelegten 
Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes beschlossen. 
 
Mit dem Gesetzentwurf zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes greift die 
Bundesregierung eine seit Jahrzehnten bestehende Forderung nach Schaffung ge-
setzlicher Vorschriften für den Arbeitnehmerdatenschutz auf und setzt die dazu im 
Koalitionsvertrag vom 26. Oktober 2009 getroffenen Absprachen um. 
 
Ziel der gesetzlichen Regelung sind umfassende, allgemeingültige Regelungen für 
den Datenschutz am Arbeitsplatz, die für Arbeitgeber und Beschäftigte mehr Rechts-
sicherheit bringen. Die Regelungen konzentrieren sich auf die in der betrieblichen 
Praxis relevanten Datenschutzfragen. Die Beschäftigten sollen vor der unrechtmäßi-
gen Erhebung und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten besser geschützt 
werden, gleichzeitig soll das berechtigte Anliegen der Arbeitgeber, Korruption zu be-
kämpfen und die Einhaltung geltender Regeln am Arbeitsplatz kontrollieren zu kön-
nen, beachtet werden.  
Um den Schutz der Beschäftigtendaten nachhaltig zu verbessern, sieht der Gesetz-
entwurf insbesondere strenge Voraussetzungen für die Datenerhebung ohne Kennt-
nis der Beschäftigten vor. Eine heimliche Videoüberwachung von Beschäftigten soll 
zukünftig nicht mehr zulässig sein. Das Schutzniveau der Regelungen zum Beschäf-
tigtendatenschutz darf zudem auch nicht auf andere Art und Weise, z.B. durch Be-
triebs- oder Dienstvereinbarungen, unterschritten werden. 
Der Gesetzentwurf soll auf diese Weise ein vertrauensvolles Arbeitsklima zwischen 
Arbeitgebern und Beschäftigten unterstützen. 
 



 

 

Gesetzentwurf  
der Bundesregierung 

 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes 
 
 
Vorblatt 

 
A. Problem und Ziel 
 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird die seit Jahrzehnten diskutierte Schaffung 
umfassender gesetzlicher Regelungen für den Arbeitnehmerdatenschutz verwirklicht. 
Gegenwärtig existieren nur wenige spezifische gesetzliche Vorschriften zum Schutz 
der personenbezogenen Daten von Beschäftigten. Für zahlreiche Fragen der Praxis 
zum Beschäftigtendatenschutz bestehen keine speziellen gesetzlichen Regelungen. 
Teilweise ergibt sich der rechtliche Rahmen für den Beschäftigtendatenschutz aus 
verschiedenen allgemeinen Gesetzen wie dem Bundesdatenschutzgesetz und dem 
Betriebsverfassungsgesetz. Daneben existiert eine Vielzahl an gerichtlichen Einzel-
fallentscheidungen, anhand derer wichtige Grundsätze für den Beschäftigtendaten-
schutz entwickelt worden sind. Jedoch sind insbesondere die gerichtlichen Entschei-
dungen für die betroffenen Beschäftigten teilweise nur schwer zu erschließen.  
 
Durch klarere gesetzliche Regelungen soll die Rechtssicherheit für Arbeitgeber und 
Beschäftigte erhöht werden. So sollen einerseits die Beschäftigten vor der unrecht-
mäßigen Erhebung und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten geschützt 
werden, andererseits soll das Informationsinteresse des Arbeitgebers beachtet wer-
den. Beides dient dazu, ein vertrauensvolles Arbeitsklima zwischen Arbeitgebern und 
Beschäftigten am Arbeitsplatz zu unterstützen.  
 
B. Lösung 
 
Es werden praxisgerechte Regelungen für Beschäftigte und Arbeitgeber geschaffen, 
die klarstellen, dass nur solche Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden dür-
fen, die für das Beschäftigungsverhältnis erforderlich sind. Mit den Neuregelungen 
werden Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz zudem wirksam vor Bespitzelungen ge-
schützt; gleichzeitig werden den Arbeitgebern verlässliche Grundlagen für die Durch-
setzung von Compliance-Anforderungen und für den Kampf gegen Korruption an die 
Hand gegeben.  
 



- 2 - 
 

 

C. Alternativen 
 
Keine 
 
D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 
 
Der Gesetzentwurf hat auf die öffentlichen Haushalte keine bezifferbaren Auswirkun-
gen. 
 
E. Sonstige Kosten 
 
Neben den angegebenen Bürokratiekosten entstehen für die Wirtschaft, insbesonde-
re für mittelständische Unternehmen, keine zusätzlichen Kosten. Auswirkungen auf 
Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, 
sind nicht zu erwarten. 
 
F. Bürokratiekosten 
 
Für die privaten und öffentlichen Arbeitgeber werden 18 Informationspflichten gegen-
über ihren Beschäftigten neu eingeführt. 
Für die Bürgerinnen und Bürger wird eine Informationspflicht neu eingeführt. 



 

 

 
Entwurf eines 

Gesetzes zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes 
Vom … 

 
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes 
 

Das Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 
2003 (BGBl. I S. 66), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. August 2009 
(BGBl. I S. 2814) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
a) Nach der Angabe zu § 31 wird folgende Angabe eingefügt: 

„Zweiter Unterabschnitt 
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke des Beschäftigungsverhält-

nisses“. 
 

b) Die Angabe zu § 32 wird durch die folgenden Angaben ersetzt: 
„§ 32  Datenerhebung vor Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses 
 § 32a  Ärztliche Untersuchungen und Eignungstests vor Begründung eines 

Beschäftigungsverhältnisses 
§ 32b  Datenverarbeitung und -nutzung vor Begründung eines Beschäfti-

gungsverhältnisses 
§ 32c  Datenerhebung im Beschäftigungsverhältnis 
§ 32d  Datenverarbeitung und -nutzung im Beschäftigungsverhältnis 
§ 32e  Datenerhebung ohne Kenntnis des Beschäftigten zur Aufdeckung 

und Verhinderung von Straftaten und anderen schwerwiegenden 
Pflichtverletzungen im Beschäftigungsverhältnis 

§ 32f  Beobachtung nicht öffentlich zugänglicher Betriebsstätten mit optisch-
elektronischen Einrichtungen 

§ 32g  Ortungssysteme 
§ 32h  Biometrische Verfahren 
§ 32i  Nutzung von Telekommunikationsdiensten 
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§ 32j  Unterrichtungspflichten 
§ 32k  Änderungen 
§ 32l  Einwilligung, Geltung für Dritte, Rechte der Interessenvertretungen, 

Beschwerderecht, Unabdingbarkeit“. 
 
c) Nach der Angabe zu § 32l wird die Angabe zum bisherigen zweiten Unterabschnitt 
wie folgt gefasst: 

„Dritter Unterabschnitt 
Rechte des Betroffenen“. 

 
d) Nach der Angabe zu § 35 wird die Angabe zum bisherigen dritten Unterabschnitt 
wie folgt gefasst: 

„Vierter Unterabschnitt 
Aufsichtsbehörde“. 

 
 
2. Dem § 3 werden die folgenden Absätze 12 und 13 angefügt: 
 

„(12) Beschäftigtendaten sind personenbezogene Daten von Beschäftigten. 

(13) Arbeitgeber sind öffentliche und nichtöffentliche Stellen, die  

1. Personen nach Absatz 11 beschäftigen oder beschäftigten oder  

2. beabsichtigen, Personen nach Absatz 11 zu beschäftigen.  

Bei in Heimarbeit Beschäftigten und ihnen Gleichgestellten sind Arbeitgeber die 
Auftraggeber oder Zwischenmeister im Sinne des Heimarbeitsgesetzes, bei 
Beschäftigten, die Dritten zur Arbeitsleistung überlassen werden, auch die Drit-
ten.“ 

 
 
3. Dem § 4 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
 

„Andere Rechtsvorschriften im Sinne dieses Gesetzes sind auch Betriebs- und 
Dienstvereinbarungen.“ 

 
 
4. In § 12 Absatz 4 werden die Wörter „§ 28 Absatz 2 Nummer 2 und die §§ 32 bis 
35“ durch die Wörter „die §§ 32 bis 34 Absatz 1 Satz 1 und 2, § 34 Absatz 6 bis 8 
Satz 1 und § 35“ ersetzt. 
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5. Dem § 27 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
 
„(3) Für das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von Beschäftigtendaten durch den Ar-
beitgeber für Zwecke eines früheren, bestehenden oder zukünftigen Beschäftigungs-
verhältnisses gelten die Vorschriften des zweiten, dritten und vierten Unterabschnitts. 
Satz 1 gilt auch, wenn Beschäftigtendaten erhoben, verarbeitet oder genutzt wer-
den, ohne dass sie automatisiert verarbeitet oder in oder aus einer nicht automa-
tisierten Datei verarbeitet, genutzt oder für die Verarbeitung oder Nutzung in einer 
solchen Datei erhoben werden.“ 
 
 
6 Nach § 31 wird folgende Überschrift eingefügt: 
 

„Zweiter Unterabschnitt 
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke des Beschäftigungsverhält-

nisses“. 
 
 

7. § 32 wird durch die folgenden §§ 32 bis 32l ersetzt: 
 

 „§ 32 Datenerhebung vor Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses 
 
(1) Der Arbeitgeber darf den Namen, die Anschrift, die Telefonnummer und die Ad-
resse der elektronischen Post eines Beschäftigten im Sinne des § 3 Absatz 11 
Nummer 7, erste Alternative vor Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses er-
heben. Weitere personenbezogene Daten darf er erheben, soweit die Kenntnis dieser 
Daten erforderlich ist, um die Eignung des Beschäftigten für die vorgesehenen Tätig-
keiten festzustellen. Er darf zu diesem Zweck insbesondere Daten über die fachlichen 
und persönlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen sowie über die Ausbildung 
und den bisherigen beruflichen Werdegang des Beschäftigten erheben. 
 
(2) Daten eines Beschäftigten über die rassische und ethnische Herkunft, die Religi-
on oder Weltanschauung, eine Behinderung, die sexuelle Identität, die Gesundheit, 
die Vermögensverhältnisse, Vorstrafen oder laufende Ermittlungsverfahren dürfen 
nur unter den Voraussetzungen erhoben werden, unter denen nach § 8 Absatz 1 des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes eine unterschiedliche Behandlung zulässig 
ist. Die Vorschriften des Bundeszentralregistergesetzes bleiben unberührt. 




